
Satzungsantrag 1: 

Antragsteller: Anni Siegmeth, PjL Altenfurt 

  

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

Der neue Text stellt eine von Grund auf neue Satzung für die KjG Altenfurt da. Sie dient als 

Verschlankung und Anpassung einer modernen Satzung. Die aktuelle Satzung der KjG Eichstätt wurde 

hierfür als Vorlage verwendet. Der Text ist nun vollkommen gegendert, an alle Vorgaben und an die 

bisherig bestehenden Regelungen der Ortsgruppe Altenfurt angepasst.  

Die Satzung der KjG Altenfurt wird wie folgt geändert. 
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PRÄAMBEL 
Mit dem Gender Gap * in Form eines (*) möchten wir auf alle Menschen jenseits der 
Zweigeschlechtlichkeit hinweisen, und denen gerecht werden, die sich nicht in die 
Geschlechterkategorien „weiblich“ und „männlich“ einordnen können oder wollen. 
In unserer Satzung und unserer Geschäftsordnung wollen auch wir durch das Gender Gap * die 
Geschlechtervielfalt wahrnehmen und Menschen jeglichen Geschlechts inkludieren. Aus diesem Grund 
sind die Satzung und die Geschäftsordnung geschlechtergerecht gestaltet. 
Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien und Ämter werden mit 
männlichen und weiblichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu zehn 
Personen wird zusätzlich eine, bei mehr als zehn Personen zwei Stellen für Personen diversen 
Geschlechts eingerichtet. 

Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 25. Oktober 2015.  
Angepasst von der Mitgliederversammlung am 27. Januar 2018./Angepasst von der Mitgliederversammlung am 
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A GRUNDLAGEN UND ZIELE 
In der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) schließen sich junge Christ*innen zusammen Mitglied kann 
jede*r werden, der*die Grundlagen und Ziele bejaht. Demokratisch und gleichberechtigt wählen alle 
Mitglieder die Leitungen und entscheiden über die Inhalte und Arbeitsformen des Verbandes. 

Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Interessen bestimmen das verbandliche Leben. Die Gruppen, Projekte 
und offenen Angebote der KjG bieten Raum für Begegnungen und Beziehungen, gemeinsame 
Erlebnisse und gemeinsames Handeln. In ihnen erfahren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 
dass sie ernst genommen werden und nicht alleine stehen. 

Die KjG unterstützt sie darin, ihr Leben verantwortlich zu gestalten und eigene Lebensperspektiven zu 
entwickeln. Sie begleitet sie bei der Suche nach tragfähigen Lebensentwürfen und nach Orientierung. 
Sie ermöglicht ihnen einen Zugang zum christlichen Glauben und ermutigt sie zu einem 
selbstverantworteten religiösen Leben. 

Die KjG fördert auf vielfältige Weise, soziale, pädagogische und politische Verantwortung zu 
übernehmen und unterstützt die Entwicklung persönlicher Interessen und Fähigkeiten. 

Die KjG greift die Fragen und Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und 
befähigt sie, sich in Kirche und Gesellschaft zu vertreten. Insbesondere setzt sie sich dafür ein, dass 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Pfarr- und Kommunalgemeinde gleichberechtigt 
mitgestalten können. Sie engagiert sich für Strukturen, die Mitbestimmung und Mitentscheidung 
ermöglichen. 

Der Zusammenschluss in der KjG schafft Voraussetzungen für eine wirksame Interessenvertretung in 
der Öffentlichkeit. Die KjG arbeitet darüber hinaus mit den Mitgliedsverbänden im BDKJ sowie mit 
anderen Verbänden und Organisationen zusammen. Mit ihrem Engagement steht die KjG ein für eine 
demokratische, gleichberechtigte und solidarische Gesellschaft und Kirche. Sie wendet sich gegen jede 
Art der Ausgrenzung und Unterdrückung von Menschen und gegen die Zerstörung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. 

Die KjG setzt sich ein für eine Politik, die sich orientiert an der weltweiten Verwirklichung gleicher und 
gerechter Lebensbedingungen an einer ökologisch verantworteten Lebensweise. In diesem Anliegen 
erklären sich die Mitglieder der KjG solidarisch mit anderen Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Sie suchen sowohl im eigenen Land als auch über Ländergrenzen hinweg die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und Begegnung mit ihnen. 

 So versteht sich die KjG als Kirche in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. 

Beschlossen von der Bundeskonferenz der KjG, Juni 2017; in Altenberg  

 

  



B SATZUNG DER KATHOLISCHEN JUNGEN GEMEINDE 

1 Mitgliedschaft in der Katholischen jungen Gemeinde 

Mitglied der Katholischen jungen Gemeinde kann jede*r werden, die*der die Grundlagen und Ziele 
des Verbandes bejaht. 

Die Mitgliedschaft kann als aktive oder Fördermitgliedschaft erworben werden. 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

Wenn es nicht anders geregelt ist, ist der Austritt für das folgende Jahr schriftlich gegenüber der 
Ortsgruppenleitung bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres zu erklären. 

1.1 Aktive Mitgliedschaft 

Die*Der Einzelne wird Mitglied der KjG Altenfurt, indem sie*er das schriftlich gegenüber der 
Ortsgruppenleitung oder der Ortsgruppenleitung erklärt und diese die Erklärung annimmt. 

Das Mitglied ist grundsätzlich verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. 

Über die Höhe des geltenden Beitrages entscheidet die Mitglieder-versammlung. 

Als Mitglied kann sie*er an einer oder mehreren der angebotenen Gesellungs- oder Arbeitsformen 
teilnehmen. 

Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet die Ortsgruppenleitung nach Anhörung der*des 
Betroffenen mit einfacher Mehrheit. Das betroffene Mitglied kann gegen diesen Beschluss bei der 
Mitgliederversammlung Berufung einlegen. 

 

1.2 Fördermitgliedschaft 

Die Fördermitgliedschaft in der Katholischen jungen Gemeinde dient der ideellen und finanziellen 
Unterstützung der Arbeit des Verbandes. 

Die*Der Einzelne wird Fördermitglied in der KjG Altenfurt, indem sie*er dies schriftlich erklärt und die 
Ortsgruppenleitung diese Erklärung annimmt. 

Als Fördermitglied verpflichtet sie*er sich zur Zahlung des Förderbeitrages.  

Über die Höhe des geltenden Förderbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Über den Ausschluss eines Fördermitgliedes entscheidet die Leitung der Ortsgruppe nach Anhörung 
der*des Betroffenen mit einfacher Mehrheit. 

Das betroffene Fördermitglied kann gegen diesen Beschluss bei der Mitgliederversammlung Berufung 
einlegen. 

Die Fördermitgliedschaft berechtigt nicht zur Stimmabgabe in der Katholischen  
jungen Gemeinde. 

 

 



2 Die KjG-Ortsgruppe 

Die Mitglieder der Katholischen jungen Gemeinde vor Ort bilden die Ortsgruppe. Eine Ortsgruppe 

kann sich an verschiedenen Standorten gründen.  

2.1 Name 

Sie führt den Namen Katholische junge Gemeinde St. Sebald Nürnberg Altenfurt, oder kurz KjG 
Altenfurt. 

2.2 Verbandszeichen 

Das Verbandszeichen ist der Seelenbohrer. 

2.3 Mitgliedschaft im Diözesanverband 

Die KjG Altenfurt ist Mitglied im Diözesanverband Eichstätt der Katholischen jungen Gemeinde. 

 

2.4 Mitgliedschaft im BDKJ 

Die KjG Altenfurt gehört dem Dachverband BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) an und 
beteiligt sich auf der jeweiligen Ebene. 

2.5 Beitrag 

Die KjG Altenfurt führt an den Diözesanverband einen Betrag ab, dessen Höhe von der 
Diözesankonferenz beschlossen wird. Über den Beitrag für die Mitgliedschaft in der Ortsgruppe 
entscheidet die Mitgliederversammlung. 

2.6 Arbeitsweise 

Die KjG Altenfurt bestimmt nach demokratischen Regeln im Rahmen der Grundlagen und Ziele sowie 
der Satzung Leitung, Aufgaben, Gesellungs- und Arbeitsformen entsprechend der örtlichen Situation. 

2.7 Gesellungs- und Arbeitsformen 

Zur Arbeit bilden die Mitglieder Gesellungs- und Arbeitsformen. 

Die Leiter*innen der Gesellungs- und Arbeitsformen werden entweder von den Mitgliedern der 
jeweiligen Gesellungs- bzw. Arbeitsform gewählt oder durch die Ortsgruppenleitung berufen. Die Wahl 
bedarf der Bestätigung durch die Ortsgruppenleitung. 

Über den Ausschluss eines Mitglieds aus einer Gesellungs- und Arbeitsform entscheidet die 
Ortsgruppenleitung nach Anhörung der*des Betroffenen. Das betroffene Mitglied kann gegen diesen 
Beschluss bei der Mitgliederversammlung Berufung einlegen. 

2.8 Auflösung einer KjG Pfarrei 

Um eine Pfarr- bzw. Ortsgruppe aufzulösen, muss ein Auflösungsprozess nach Anlage "Auflösung einer 
Pfarr- oder Ortsgruppe" durchgeführt werden.  

Die KjG Altenfurt kann auf Antrag durch eine Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Der Einladung 
ist eine ausführliche Begründung beizufügen. Dem Antrag zur Auflösung müssen drei Viertel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zustimmen. 

So lange die KjG Altenfurt weniger als sieben aktive Mitglieder hat, muss bei jeder Mitglieder-
versammlung über die Auflösung abgestimmt werden. 



Bei einer Auflösung werden alle aktiven Mitglieder zu aktiven Einzelmitgliedern und alle 

Fördermitglieder zu Fördermitgliedern im Diözesanverband. 

Regelungen dieses Vermögens finden sich in §3/7  

 

2.9 Die Organe der KjG Altenfurt 

Die Organe der KjG Altenfurt sind die Mitgliederversammlung, die Mitarbeiter*innenrunde und die 
Ortsgruppenleitung. 

2.9.1 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ der KjG Altenfurt. 

Sie trifft im Rahmen der Grundlagen und Ziele sowie der Satzung und der Beschlüsse der 
Diözesankonferenz die grundlegenden Entscheidungen über die Arbeit der KjG Altenfurt. 

2.9.1.1 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Der Mitgliederversammlung sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 

• Beratung und Beschlussfassung über 
o die an die Mitgliederversammlung gerichteten Anträge 
o die Finanzen der KjG Altenfurt 
o den Mitgliedsbeitrag auf Pfarreiebene 
o die Pfarreisatzung 
o die Jahresplanung 

• Entgegennahme des Jahresberichtes der Ortsgruppenleitung und des Kassenberichts 

• Entgegennahme des Kassenprüfberichts 

• Entlastung der Ortsgruppenleitung 

• Wahl der Ortsgruppenleitung 

• Wahl der Kassenprüfer*innen 

• Abwahl einzelner Mitglieder der Ortsgruppenleitung 

• Wahl der Delegierten für den Diözesankonferenz, die nicht Ortsgruppenleitung sind 

2.9.1.2 Zusammensetzung der Mitgliederversammlung 

Zur Mitgliederversammlung gehören stimmberechtigt: 

Aktive Mitglieder der KjG Altenfurt, sofern sie den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr 
bezahlt haben. 

Beratend: 
• die nicht stimmberechtigten Mitglieder der KjG Altenfurt 

• die*der Kassenwart*in (sofern er*sie nicht stimmberechtigt der Mitgliederversammlung 
angehört) 

• ein Mitglied der Diözesanleitung der Katholischen jungen Gemeinde 

• ein Mitglied des pastoralen Teams der Pfarrei 

• ein*e Vertreter*in des Pfarrgemeinderates und/oder Kirchortsrates (wenn möglich ein 
Mitglied des Jugendausschusses) 

• ein Mitglied des BDKJ-Dekanatsvorstandes 

2.9.1.3 Einberufung und Ablauf der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung findet wenigstens einmal jährlich statt. Sie wird von der 
Ortsgruppenleitung drei Wochen vorher unter Bekanntgabe der vorläufigen Tages-ordnung 
einberufen.  



Jedes Mitglied wird auf geeignete Weise eingeladen. 

Die Ortsgruppenleitung der Pfarrei sucht nach geeigneten Mitbestimmungsmöglich-keiten der 
Mitglieder unter 14 Jahren. 

Eine Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn ein Drittel der stimm-
berechtigten Mitglieder oder die Mitarbeiter*innenrunde dies beantragt. 

Den Ablauf der Mitgliederversammlung regelt die Geschäftsordnung der Mitglieder-
versammlung. Existiert diese nicht, gilt die Geschäftsordnung der Diözesankonferenz analog. 

Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll geführt und den Mitgliedern zugeschickt. 

Folgende Anträge sind den Mitgliedern der Mitgliederversammlung bis spätestens 14 Tage vor 
dem Termin der Mitgliederversammlung mit Begründung in Textform mitzuteilen: 
• Abwahl der Ortsgruppenleitung 

• Anträge auf Änderung der Satzung 

• Anträge auf Änderung der Geschäftsordnung 

• Einspruchsverfahren 

• Auflösung der KjG Altenfurt 

 
Abstimmungen über Änderungen der Satzung oder der Geschäftsordnung und Abwahl der 
Ortsgruppenleitung bedürfen der Zwei-Drittel-Mehrheit. 

2.9.2 Ortsgruppenleitung 

Die Ortsgruppenleitung ist verantwortlich für die Leitung und Vertretung der KjG Altenfurt. 

2.9.2.1 Aufgaben der Ortsgruppenleitung 

Ihre Aufgaben sind insbesondere: 

• Einberufung, Vorbereitung und Leitung der Mitgliederversammlung und der 
Mitarbeiter*innenrunde 

• Sorge für die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und der 
Mitarbeiter*innenrunde, sowie Planung, Beschlussfassung und Sorge für die 
Durchführung der Veranstaltungen und Aktionen der KjG Altenfurt 

• Sorge für die Mitgliedergewinnung und -pflege auf Pfarreiebene sowie Meldung der 
Mitglieder an die zuständigen Stellen 

• Gewinnung, Berufung und Bestätigung von Mitarbeiter*innen in Abstimmung mit den 
Mitgliedern der jeweiligen Gesellungs- und Arbeitsform. 

• Vertretung und Mitarbeit auf der Diözesan-Ebene der KjG 

• Mitarbeit im BDKJ  

• Zusammenarbeit mit den in der Pfarrei tätigen Gemeinschaften und Gremien 

• Vertretung der KjG Altenfurt in Kirche und Öffentlichkeit  

• Verantwortung für die Finanzen 

• Sorge um die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen durch den Verband 
(insbesondere der Gruppenleiter*innen) 

• Verwaltung der Mitgliederdaten 

Gibt es in einer Pfarrei keine Ortsgruppenleitung, werden folgende Aufgaben von der 
Diözesanleitung übernommen: 

• Einberufung, Vorbereitung und Leitung der Mitgliederversammlung und der 
Mitarbeiter*innenrunde 

• Verantwortung für die Finanzen 

• Sorge um die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen durch den Verband 
(insbesondere der Gruppenleiter*innen). 



2.9.2.2 Mitglieder der Ortsgruppenleitung 

Die Ortsgruppenleitung ist geschlechtergerecht zu besetzen. Sie besteht aus sechs Personen, 
welche sich auf folgende Maximalbesetzung verteilen: 
• drei weibliche  

• drei männliche  

• eine diverse 

• eine geistliche Leitung  

 
Die Aufgaben der Ortsgruppenleitung können auch dann wahrgenommen werden, wenn nicht 
alle Stellen besetzt sind.  

Das Amt der geistlichen Leitung muss von Personen mit theologischer Berufsaus-bildung oder 
einer Schulung zur geistlichen Verbandsleitung wahrgenommen werden. 

Sie müssen aktives Mitglied der KjG Altenfurt sein. 

Von der Verpflichtung zur geschlechtergerechten Besetzung ist die KjG Altenfurt 
ausgenommen, wenn nur Personen eines Geschlechts vertreten sind.  

Mindestens ein Mitglied der Ortsgruppenleitung muss voll geschäftsfähig sein. 

Die Ortsgruppenleitung kann für die Kassenführung eine*n Kassenwart*in berufen, die*der 
voll geschäftsfähig sein muss. 

2.9.2.3 Wahl und Rücktritt 

Die Mitglieder der Ortsgruppenleitung werden von der Mitgliederversammlung für ein Jahr 
gewählt. 

Die Mitglieder der Ortsgruppenleitung können ihren Rücktritt nur auf der 
Mitgliederversammlung erklären. 

2.9.3 Mitarbeiter*innenrunde 

Die Mitarbeiter*innenrunde berät und bestimmt verantwortlich im Rahmen der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung die Arbeit der KjG Altenfurt mit. Sie stimmt die Interessen der einzelnen 
Gesellungs- und Arbeitsformen aufeinander ab. 

2.9.3.1 Aufgaben der Mitarbeiter*innenrunde 

• Beschlussfassung über außerplanmäßige Ausgaben der KjG Altenfurt 

• Erfahrungsaustausch und Weiterbildung 

• Information über die Situation der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der 
Pfarrgemeinde 

• Gründung neuer Gesellungs- und Arbeitsformen 

• Unterstützung und Beratung der Ortsgruppenleitung 

• Kontrolle der Ortsgruppenleitung 

2.9.3.2 Mitglieder der Mitarbeiter*innenrunde 

Zur Mitarbeiter*innenrunde gehören stimmberechtigt: 
• die Mitarbeiter*innen, die KjG-Mitglied sind 

• die Leiter*innen der Gesellungs- und Arbeitsformen 

Beratend sind: 
• die*der Kassenwart*in 

• die Mitarbeiter*innen, die kein KjG-Mitglied sind  

• ein*e Vertreter*in des Pfarrgemeinderates und/oder Kirchortsrates (wenn möglich ein 



Mitglied des Jugendausschusses) 

• ein*e Vertreter*in der KjG Diözesanleitung 

• ein*e Vertreter*in des BDKJ Dekanatsvorstandes 

• ein Mitglied des pastoralen Teams der Pfarrei 

Weitere Mitglieder können von der Mitarbeiter*innenrunde berufen werden. 

2.9.3.3 Einberufung und Ablauf der Mitarbeiter*innenrunde 

Die Mitarbeiter*innenrunde wird regelmäßig, mindestens einmal im Quartal von der 
Ortsgruppenleitung einberufen und geleitet. 

Sie beschließt mit einfacher Mehrheit. Es wird ein Protokoll geführt und den Mitgliedern der 
Mitarbeiter*innenrunde zugänglich gemacht. 

 

 

 

 

3. Schlussbestimmungen  

3.1 Amtszeit 

Wenn nicht anders geregelt, beträgt die Amtszeit eines Wahlamtes ein Jahr. 

Delegationen gelten für ein Jahr, sofern es nicht anders geregelt ist. Wird eine delegierte Person in ein 
zweijähriges Amt gewählt, muss sie für das zweite Jahr ihrer Amtszeit nicht erneut delegiert werden. 

3.2 Regelungslücken 

Für Angelegenheiten, die diese Satzung nicht regelt, gilt die Diözesansatzung. 

3.3 Gemeinnützigkeit 

Zweck der KjG Altenfurt sind die Jugendhilfe gem. Artikel 20 BayKJHG und § 75 KJHG sowie die 
außerschulische Jugendbildung. Darüber hinaus ist der Zweck der KjG Altenfurt ist in den Grundlagen 
und Zielen der KjG definiert.                Der 
Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Gruppenstunden für Kinder und Jugendliche, 
Jugendgottesdienste, Freizeiten und Mitarbeiter*innenbildungsmaßnahmen. 

Die KjG Altenfurt verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

Die KjG Altenfurt ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Alle erworbenen Mittel und etwaige Gewinne des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins dürfen aus Mitteln des Vereins keine Zuwendungen 
erhalten, die sich aus der Mitgliedschaft begründen. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.           



Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keine Anteile aus dem 
Vereinsvermögen erhalten. 

Bei Auflösung der KjG Altenfurt oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der KjG Altenfurt an den KjG-Diözesanverband Eichstätt, der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. 

Gründet sich im Kirchort innerhalb von 10 Jahren erneut eine Jugend-Gruppierung, die dem BDKJ 
angehört und die steuerbegünstigten Zwecke im Sinne dieser Satzung erfüllt, so ist ihr dieses 
Vermögen auszuhändigen. 

 

3.4 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

Die Satzung wurde am XX. Januar 2023 von der Mitgliederversammlung der KjG Altenfurt beschlossen 
und am XX.XX.XX von der Diözesanleitung genehmigt. 

4 Sonderregelungen 

4.1 Wahlvoraussetzungen 

Um ein Wahlamt zu übernehmen, muss der*die Kandidat*in aktives KjG-Mitglied in der KjG Altenfurt 
sein. 

4.2 Delegationen 

Delegationen sind geschlechtergerecht zu besetzen. 

Delegationen sind zuerst durch die jeweilige Leitung wahrzunehmen. Dabei soll eine Stelle mit einer 
Person diversen Geschlechts besetzt werden. Nicht durch die jeweilige Leitung wahrgenommenen 
Stimmen werden von Delegierten, die von der Mitgliederversammlung zu wählen sind, besetzt. 

Wenn für eine Delegation keine Personen diversen Geschlechts zur Verfügung stehen, sind die 
Delegationen paritätisch mit weiblichen und männlichen Personen zu besetzen. 

Ansonsten gilt: Delegationen mit … 

• zwei Delegierten: Sind mit zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts zu besetzen (1w, 1d oder 
1m, 1d oder 1m, 1w). 

• drei Delegierten: Sollen mit drei Personen (weiblich, männlich, divers) besetzt werden. 

• vier Delegierten: Sollen mit drei Personen (weiblich, männlich, divers) besetzt werden. Die vierte 
Stelle ist unabhängig vom Geschlecht zu besetzen. 

• fünf Delegierten: Sollen mit zwei weiblichen, zwei männlichen sowie einer diversen Person besetzt 
werden. 

• sechs Delegierten: Sollen mit zwei weiblichen, zwei männlichen sowie einer diversen Person 
besetzt werden. Die sechste Stelle ist unabhängig vom Geschlecht zu besetzen. 

 

 



4.3 Abwahlen oder Rücktritt 
 

Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag einzelne Mitglieder aus der Ortsleitung, den Ausschüssen 
oder anderen Wahlämtern abwählen. 

Der Rücktritt von einem Wahlamt kann nur auf der Diözesankonferenz erklärt werden.  

Bei Tod, Austritt oder Ausschluss aus der KjG erlischt die Mitgliedschaft in allen Ämtern sofort. 

4.4 Regelungslücken 

Für alles, was nicht in dieser Satzung geregelt ist, gilt die KjG Diözesansatzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diese Satzung der KjG Altenfurt wurde am XX. Januar 2023 von der Mitgliederbversammlung beschlossen und 
am XX. XX 2022 von der Diezösanleitung der KjG genehmigt. 

 


